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(Vorbemerkung: Der Bundesrechnungshof hat in der Vergangenheit mehrfach gravierende 
Mängel bei der Durchführung von Projekten festgestellt. In seinen „Bemerkungen 2007 zur 
Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes“, Bonn, November 2007, hat er nun die we-
sentlichen Anforderungen an Projektmanagement vorbildlich zusammengefasst. Diese Dar-
stellung kann als Leitlinie für Projektmanagement dienen, und zwar über den genannten Gel-
tungsbereich, die mittelbare Bundesverwaltung, hinaus für alle Bereiche der öffentlichen Ver-
waltung. Burkhardt Krems)

68  Projektarbeit  in  der  mittelbaren  Bun-
desverwaltung kann verbessert werden

68.0

Projekte können nur  wirtschaftlich  durchge-
führt  werden,  wenn hierbei  ein  besonderes 
Augenmerk  auf  die  Bedeutung  von  Termi-
nen, Zeit,  Kosten, Ressourcen und Qualität  
gelegt  wird.  Um dies  sicherzustellen,  müs-
sen die  Einrichtungen der  mittelbaren Bun-
desverwaltung  die  anerkannten  Methoden 
und Techniken der Projektarbeit konsequent 
anwenden.  Das  Bundesministerium des  In-
nern  hat  zugesagt,  die  Empfehlungen  des 
Bundesrechnungshofes für eine erfolgreiche 
Projektarbeit  der gesamten  Bundesverwal-
tung zugänglich zu machen.

68.1

Der  Bundesrechnungshof  hatte  Ende  der 
90er-Jahre  die  Projektarbeit  bei  mehreren 
Bundesministerien  geprüft.  Er  hatte  festge-
stellt, dass diese erst wenige zeitlich befriste-
te komplexe Aufgaben mittels projektbezoge-
ner  Organisationsformen  durchführten.  So-
weit Projektorganisationen vorhanden waren, 
wurden die dafür erforderlichen Instrumente 
nicht  immer  angemessen  eingesetzt.  Hier-
über  hatte  der  Bundesrechnungshof  in  sei-
nen  Bemerkungen  1999  (Bundestagsdruck-
sache 14/1667 Nr. 12) berichtet.

Der  Rechnungsprüfungsausschuss  des 
Haushaltsausschusses des Deutschen Bun-
destages hatte daraufhin das für Organisati-
onsfragen  zuständige  Bundesministerium 

des  Innern  (Bundesministerium)  aufgefor-
dert, die Ressorts zu einem vermehrten Ein-
satz  projektbezogener  Organisationsformen 
anzuhalten.  Für  seinen  eigenen  Geschäfts-
bereich  entwickelte  das  Bundesministerium 
im Jahre 2001 einen „Praxisleitfaden Projekt-
management“.  Auch  andere  Ressorts  erar-
beiteten inzwischen ähnliche Arbeitshilfen.

68.2

Im Jahre 2006 prüfte der Bundesrechnungs-
hof die Projektarbeit in Einrichtungen der mit-
telbaren  Bundesverwaltung  (Behörden).  Er 
stellte  fest,  dass  diese  mittlerweile  häufig 
projektbezogene  Organisationsformen  ein-
setzten.  Das  Projektmanagement  war  aber 
auch hier  vielfach unzureichend.  Viele  Pro-
jekte waren ausschließlich auf die Ergebnis-
ziele ausgerichtet, ohne hinreichend auf Ter-
mine,  Kosten,  Ressourcen und Qualität  als 
Erfolgsfaktoren  zu  achten.  Planung,  Steue-
rung und Controlling von Projekten kamen oft 
zu kurz. Kaum ein Projekt wurde zum vorge-
gebenen Endtermin  abgeschlossen.  Verein-
zelt  verstetigten  sich  Projektorganisationen, 
obwohl  sie  nur  auf  Zeit  angelegt  waren. 
Schon bei der Planung war den Projektleitun-
gen oft zu wenig bewusst, dass nicht nur die 
Beauftragung Dritter, sondern auch der Ein-
satz  des  eigenen  Personals  Kosten  verur-
sacht.  Am Projektende konnten die Projekt-
leitungen die Kosten häufig nicht oder nicht 
vollständig  beziffern.  Zu  beobachten  war 
auch, dass seitens der Auftraggeber zum Teil 
kein hinreichendes Interesse an diesen Infor-
mationen bestand.
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Der  Bundesrechnungshof  hat  den  Rechts-
aufsicht  führenden  Bundesministerien  die 
Schwachstellen in der Projektarbeit  der Be-
hörden aufgezeigt. Er hat besonders auf die 
Bedeutung  der  anerkannten  Methoden  und 
Techniken der Projektarbeit für einen erfolg-
reichen Projektverlauf hingewiesen:

• Die  Behörden  sollten  eine  strukturierte 
Vorgehensweise  bei  der  Projektarbeit 
durch  eine  verbindliche  Projektdefinition 
und  eindeutige  Projektregeln  sicherstel-
len. Wesentliches Merkmal eines Projek-
tes ist die zeitliche Befristung, mit definier-
tem Anfang  und  Ende  der  Aufgabe.  Sie 
sollte  einmalig,  neuartig  oder  komplex 
sein. Die Wahl der Organisationsform für 
ein Projekt sollte von Umfang und Bedeu-
tung der Aufgabe abhängig gemacht wer-
den. Hilfreich ist es, Projekte anhand be-
stimmter Kriterien zu klassifizieren und für 
jede  Projektklasse  Mindeststandards  für 
Organisationsform,  Projektmanagement 
und -controlling zu definieren.

• Fallen  in  einer  Behörde regelmäßig  pro-
jektwürdige  Aufgaben  an,  empfiehlt  es 
sich,  in  der  Gesamtorganisation  eine für 
Projektmanagement zuständige Stelle  zu 
verankern. Dies kann z. B. eine Stabsstel-
le,  ein  Projektbüro  oder  das  Organisati-
onsreferat  sein.  Zu den Aufgaben dieser 
Stelle gehört es, Projektanträge zu bear-
beiten, Projekte zu priorisieren und vorzu-
bereiten, die Behördenleitung zu beraten 
und die Projektleitungen zu unterstützen. 
Projekte sollten immer von der Leitungs-
ebene getragen werden. Dies fördert  die 
Akzeptanz von Projekten und unterstreicht 
deren  Bedeutung.  Einen  hochrangigen 
„Projektpaten“  zu  berufen,  kann  hierbei 
hilfreich sein.

• Mitentscheidend  für  einen  reibungslosen 
und  erfolgreichen  Projektverlauf  ist  die 
personelle Besetzung von Projekten. Die 
Projektleitung sollte  wegen der Vielfältig-
keit der wahrzunehmenden Aufgaben be-

sonders  sorgfältig  ausgewählt  werden. 
Neben der notwendigen Fach- und Metho-
denkompetenz sollte sie immer auch über 
soziale und persönliche Kompetenz verfü-
gen.  Auch  bei  der  Auswahl  der  Projekt-
gruppenmitglieder sollten diese Qualifika-
tionen bedacht werden.

• Für  einen  erfolgreichen  Projektverlauf 
kommt  einem  schriftlichen  Auftrag  eine 
besondere Bedeutung zu. Er hat die An-
forderungen,  die Ziele,  die mit  dem Pro-
jekt  beauftragten  Beschäftigten  und  die 
zur Verfügung stehenden Sachmittel  klar 
und eindeutig zu beschreiben. Unmissver-
ständliche Projektaufträge beugen Konflik-
ten vor und sichern die Projektleitung ge-
genüber dem Auftraggeber ab.

• Die Behörden sollten der  Projektplanung 
mehr Aufmerksamkeit schenken. Projekte 
sind konkret und in ausreichender Tiefe zu 
planen.  Für  die  Feinplanung  sind  insbe-
sondere  Struktur-,  Ablauf-,  Termin-,  Mei-
lenstein-  und  Kostenpläne  unverzichtbar. 
Sie machen die Projektarbeit  transparent 
und dienen als Grundlage für die Projekt-
steuerung und das Projektcontrolling.

• In  der  Phase  der  Projektdurchführung 
kommt es wesentlich auf das Zusammen-
spiel  von Projektsteuerung und –control-
ling an. Die Projektleitung hat das Projekt 
so zu lenken, dass es rechtzeitig und zu 
den vorgegebenen Bedingungen fertig ge-
stellt wird. Aufgabe des Controllings ist es, 
Abweichungen von der Planung frühzeitig 
in Form von Soll-Ist-Vergleichen aufzuzei-
gen und so ein Gegensteuern zu ermögli-
chen. Ein standardisiertes Berichtswesen, 
das regelmäßig den Stand der laufenden 
Arbeiten,  den  Ressourcenverbrauch,  die 
Termine  und  den  Entscheidungsbedarf 
aufzeigt,  kann hierbei besonders nützlich 
sein. Eine kontinuierliche und vollständige 
Projektdokumentation gehört ebenfalls zur 
Projektdurchführung und dient der Quali-
tätssicherung.
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• Die  Projektorganisation  ist  nach  Ab-
schluss  des  Projekts  aufzulösen.  Wenn 
sich aus einem Projekt neue Aufgaben er-
geben,  sind  diese  regulären  Organisati-
onseinheiten dauerhaft zu übertragen. So 
ist  z.  B. nach Einführung eines Intranets 
das  entsprechende  Projekt  beendet,  die 
laufende Pflege  des  Intranets  wird  dann 

eine  neue  Daueraufgabe.  Jedes  Projekt 
ist mit einem Bericht und einer ausführli-
chen  Bewertung  abzuschließen.  Hierbei 
ist  festzustellen,  ob  das  Projektziel  er-
reicht und ob Zeit- und Kostenpläne ein-
gehalten wurden. Besondere Erfahrungen 
sollten  für  künftige  Projekte  festgehalten 
werden.

Quelle:  Bundesrechnungshof:  Bemerkungen 2007 zur Haushalts-  und Wirtschafts-
führung des Bundes. Bonn, November 2007, S.  237 ff., Online-Quelle:  http://www.-
bundesrechnungshof.de/veroeffentlichungen/bemerkungen-jahresberichte/bemer-
kungen-2007.pdf (05.06.2008)
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